
ÖAKR-Mitgliedschaft –  

Die wichtigsten Informationen für Interessenten: 

 

 Um eine ÖAKR-Mitgliedschaft ansuchen kann jedes Unternehmen, das in 

Österreich Kunststoffrohre und  -systeme in Verkehr bringt. 

 

 Finanzierung:  

Im ÖAKR gibt es keinen fixen Mitgliedsbeitrag. Die ÖAKR-Mitglieder 

finanzieren gemeinsam das Sammel- und Verwertungssystem. 

Der Finanzierungsanteil eines Mitglieds richtet sich nach der Menge der 

in Österreich jährlich abgesetzten bzw. nach Österreich importierten 

Rohre (in Tonnen), die für die Aktivitäten des ÖAKR relevant sind. 

Zu diesem Zweck wird jedem Mitglied eine bestimmte Punkteanzahl 

(siehe  Statuten Punkt 5.2) zugeordnet. Die Höhe der Punkteanzahl und 

die Gesamtpunkteanzahl aller ÖAKR-Mitglieder bestimmen den 

Prozentsatz, den jedes einzelne Mitglied an den Gesamtkosten zu tragen 

hat.  

 

Aufnahme in den ÖAKR –  

Ablauf:  

 

 Wenden Sie sich bitte an die ÖAKR-Geschäftsstelle:  

Tel. +43 (01) 7981601-150 oder info@oeakr.at. 

 

 Stellen Sie an die Geschäftsstelle einen schriftlichen Antrag um 

Aufnahme in den ÖAKR und übermitteln Sie die für die Berechnung des 

Finanzierungsanteils notwendigen Daten betreffend die in Österreich 

jährlich abgesetzten bzw. nach Österreich importierten (ÖAKR-

relevanten) Rohre. 

 

 Der ÖAKR behandelt den Antrag und legt auf Grund der vorgelegten 

Unterlagen den Finanzierungsanteil fest. Nach Rücksprache mit Ihnen 

beschließt die ÖAKR-Vollversammlung Ihre Aufnahme in den ÖAKR.  


